
Förderprogramm

Bedingungen

Fördermittelgeber

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Die Bereitstellung von anderen Förderprogrammen ist ein

Service der ETS GmbH. Bitte wenden Sie sich an den jeweiligen Fördermittelgeber.

Ehrenamt und Selbsthilfe in Schleswig-Holstein
Fördermöglichkeit für Kleinprojekte zur Stärkung der ehrenamtlichen Mitarbeit und 
Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen im sozialen Bereich.

• Antragstellung für Einzelmaßnahmen 
laufend bis Ende 2025 

• Stärkung des ehrenamtlichen
Engagements muss im Mittelpunkt der
Maßnahme stehen

• Zuwendungsempfänger müssen Sitz in
SH haben

• Richtlinie gilt bis 30.06.2025

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, 
Senioren, Integration und Gleichstellung
Birgit Wollesen
Tel.: 0431-988550 
birgit.wollesen@sozmi.landsh.de


